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XV . 63Beror- illmgs -Blatt
der

GtpßtztWglicheit OlM-PH -DiMlion.
Carlsrnhe , den 2. August 1837 .

^ ro . 4603 .
Bestrafung des Postillons Bartholomäus Schwarz von Prinzbach betr .

Wegen wiederholter Betrunkenheit im Dienste und subordinationswidrigen Betragens ,
ist der im Dienste der Posthalterei Leopoloshafen stehende Postillon Bartholomäus Schwarz
von Prinzbach mit achtundvierzigstündigem Arrest bestraft und sofort des Dienstes entlassen
worden .

Sämmtliche Großherzoglichen Posthaltereien werden hiervon zur Warnung ihrer
Postillons , mit der Weisung in Kenntniß gesetzt, genannten Bartholomäus Schwarz nicht
in ihren Dienst aufzunehmen , falls er sich darum melden sollte .

Carlsruhe den 12 . Juli 1837 .

Groß herzogliche Ober - Post - Direktion .
v . M o l l e n b e c. väk . Eimer .

Nro . 4813 .
Die Einsendung der Retourbriefe betreffend .

Obgleich durch die diesseitige Verfügung vom 30 . April d. I . Nro . 2845 (Verord¬
nungsblatt Nro . IX ) wiederholt angeordnet wurde , daß die Einsendung der Retourbriefe
jedesmal unmittelbar an das Controlbureau der diesseitigen Stelle zu geschehen habe , so
werden demungeachtet noch immer die Retourbriefe häufig unmittelbar an die diesseitige
Stelle cingescndet .

Um der hieraus entstehenden Verzögerung in der Behandlung dieser Briefe zu begegnen ,
und überhaupt den diesseitigen Anordnungen die erforderliche Folgeleistung zu sichern, wird
hiemit eine Strafe von 45 Kreuzer für diejenige Großh . Postanstalt festgesetzt , welche
fernerhin ihre Retourbriefe nicht vorschriftmäßig an das Controlbureau , sondern unmittelbar
an diesseitige Stelle einsenden sollte .

Carlsruhe den 18 . Juli 1837 .

Großherzogliche Ober - Po st - Direction .
v . M o l k e n b e c. vöt . v. Lamezan .



64
Nro . 4W7 .

Portomoderation für Kreuzbandsendungen und Waaren - Proben nach

Württemberg betreffend .

Die Fürstlich Thurn - und Taxische General -Poftdirektion hat sich veranlaßt gefunden ,

zur großem Erleichterung des Correspondenzverkehrs auch auf den Königlich Württember -

gischen und Fürstlich Hohenzollern
'
schen Postanstalten für Versendungen von Druckschriften

unter Kreuzband und für Briefe mit Waaren -Proben dieselbe Briefportomoderation einzuführen ,

welche bereits längst im Bereich der Großh - Badischen Posten für solche Sendungen bewilligt ist .

Sämmtliche Großherzogliche Postanstalten werden demnach angewiesen , für die nach

dem Königreich Württemberg und nach den Fürstlich Hohenzollern
' schen Fürstenthümern

bestimmten und frankirt aufgegebenen Sendungen unter Kreuzband , ebenfalls nur den

vierten Theil des tarifmäßigen Württembergischen Briefportos mit Vollzählung der Bruch¬

kreuzer , und für frankirt aufgegebene einfache Briefe mit Warenproben , das Württem -

bergische Porto nach dem nachstehenden moderirten Tarif zu erheben und zu vergüten .

Carlsruhe den 20 . Juli 1837 .

Großherzogliche Obe r - Post - Direction .

v . M o l l e n b e c . vär . v . Lamezan .

Königlich Württembergischer Porto - Tarif

für einfache Briefe mit Waaren - Proben oder Mustern .
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2 — 3 — 3 — 4 — 4 — 5 — 5 — 6 — 6 — 7 — 7 — 8 — 8 — 9 1

3 — 4 — 5 — 5 — 6 — 7 — 8 — 8 — 9 — 10 — 11 — 11 — 12 — 13 2

4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 2

6 — 8 — 9 — 11 — 12 — 14 — 15 — 17 — 18 — 20 — 21 — 23 — 24 — 26 3

8 — 10 — 12 — 14 — 16 — 18 — 20 — 22 — 24 — 26 — 28 — 30 — 32 — 34 4

10 — 13 — 15 — 18 — 20 — 23 — 25 — 28 - 30 — 33 — 35 — 38 — 40 43 5

12 — 16 — 18 — 2l — 24 — 27 — 30 — 33 — 36 — 39 — 42 — 45 — 48 — 51 6

14 — 18 — 21 — 25 — 28 — 32 — 35 — 39 — 42 — 46 — 49 — 53 — 56 1 7

16 — 20 — 24 — 28 — 32 — 36 — 40 — 44 — 48 — 52 — 56 1 — 1 4 1 8 8

18 — 23 — 27 — 32 — 36 — 41 — 45 - 50 54 — 59 1 3 1 8 1 12 1 17 9

20 — 25 — 30 — 35 40 — 45 — 50 — 55 1 — 1 5 1 10 1 15 1 20 1 25 10



65

Nro . 5010 .

Die vorschriftsmäßige Einsendung der Beschwerde -- ( Extrapost ) - Bücher
IVi- o . II nach Ablauf des 4ten Quartals 1836/37 betreffend .

Diejenigen Großherzogl . Posthaltereien , welche ihre Beschwerde - ( Extrapost ) - Bücher
noch nicht vorschriftsmäßig zur Revidirung eingesendet haben , werden mit Frist von 8

Tagen an deren Vorlage bei Vermeidung einer Strafe von 1 fl . erinnert .

Carlsruhe den 21 . Juli 1837 .

Groß herzogliche Ober - Po st - D ir ec ti o n.

v . M o l l e n b e c.
vät . v . Lamezan .
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